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Bundesrat will Persönlichkeitsschutz bei gene-
tischen Untersuchungen stärken  

Das GUMG regelt heute die genetischen Untersuchungen 
im medizinischen Bereich, insbesondere zur Abklärung von 
Erbkrankheiten, aber auch die Erstellung von DNA-Pro�len 
zur Klärung der Abstammung (z. B. Vaterschaftstests). Das 
revidierte Gesetz wird neu auch jene genetischen Untersu-
chungen umfassen, die medizinisch nicht relevante Eigen-
schaften untersuchen, etwa um die sportliche Veranlagung 
zu eruieren oder die Ernährung zu optimieren. 

Im medizinischen Bereich dürfen genetische Untersuchun-
gen grundsätzlich nur von einer ˜rztin oder einem Arzt 
veranlasst werden. Für Tests im aussermedizinischen Bereich 
sollen unterschiedlich strenge Regeln gelten. Abklärungen zu 
besonders schützenswerten Eigenschaften, bei welchen ein 
gewisses Missbrauchspotential erkennbar ist (z.B. sportliche 
Veranlagung), dürfen nur durch Gesundheitsfachpersonen 
veranlasst werden. Der Bundesrat wird diese Fachpersonen 
näher bezeichnen; in Frage kommen beispielsweise Apothe-
kerinnen und Apotheker. Diese müssen sicherstellen, dass 
interessierte Personen umfassend aufgeklärt werden, und sie 
müssen die Entnahme der Probe überwachen. Laboratorien, 
die solche Tests durchführen, sind bewilligungsp�ichtig. Alle 
anderen Tests ohne erkennbares Missbrauchspotential kön-
nen den Kundinnen und Kunden direkt angeboten werden, 
auch übers Internet (z.B. Tests zum Geschmacksemp�nden). 
Für urteilsunfähige Personen, z.B. Kinder, sind Tests ausser-
halb des medizinischen Bereichs verboten. 

Weitere Präzisierungen betreffen die vorgeburtlichen 
genetischen Untersuchungen. Pränatale Blut-Tests können 
zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft und 
ohne jegliches Risiko für das ungeborene Kind Eigenschaften 
seines Erbguts feststellen (z. B. Trisomie 21, aber auch das 
Geschlecht). Die Gesetzesvorlage sieht vor, dass weiterhin 
nur Eigenschaften abgeklärt werden dürfen, die die Ge-
sundheit des werdenden Kindes beinträchtigen. Zudem wird 
festgeschrieben, dass die Eltern erst nach der 12. Schwan-
gerschaftswoche über das Geschlecht des Ungeborenen 
informiert werden dürfen. 

Das Angebot an genetischen Tests hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. 
Um Missbräuchen vorzubeugen und den Schutz der Persönlichkeit zu gewährleisten, 
wird das Gesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG) umfassend 
revidiert. Es regelt neu auch genetische Tests ausserhalb des medizinischen Bereichs. 
Der Bundesrat hat die Gesetzesvorlage an seiner Sitzung vom 05. Juli 2017 zuhanden 
der eidgenössischen Räte verabschiedet. 

Geregelt wird zudem der Umgang mit sogenannten Über-
schussinformationen. Mit den technischen Neuerungen bei 
der Entschlüsselung des Erbguts werden vermehrt Informati-
onen aufgedeckt, die für den eigentlichen Zweck der Unter-
suchung nicht benötigt werden, zum Beispiel Risikofaktoren 
für Erkrankungen, die erst später im Leben oder möglicher-
weise gar nie auftreten. Findet die genetische Untersuchung 
im medizinischen Bereich statt, soll die Patientin bzw. der 
Patient selber entscheiden, ob ihr oder ihm solche Über-
schussinformationen mitgeteilt werden sollen oder nicht. Bei 
genetischen Untersuchungen ausserhalb des medizinischen 
Bereichs dürfen Überschussinformationen nicht mitgeteilt 
werden. 

Die Problematik mit Überschussinformationen besteht zu-
nehmend auch bei genetischen Untersuchungen von nicht 
erblichen Eigenschaften, etwa bei genetischen Abklärungen 
bei Krebserkrankungen, um die Therapie zu bestimmen. Der 
Gesetzesentwurf weitet den Geltungsbereich auch auf solche 
Untersuchungen aus. Dabei sollen aber nur wenige, grundle-
gende Bestimmungen zur Anwendung kommen.

Die Revision des GUMG ist Teil der bundesrätlichen Strate-
gie Gesundheit2020. Ziel ist es, trotz rascher Entwicklung 
in Wissenschaft und Technik die Menschenwürde und die 
Persönlichkeit der betroffenen Personen bei der Anwendung 
genetischer Untersuchungen zu schützen.

Adresse für Rückfragen:
Bundesamt für Gesundheit, Kommunikation
Tel. 058 462 95 05
media@bag.admin.ch 058 462 95 05

Weitere Informationen:
www.bag.admin.ch/de/gumg

Zuständiges Departement:
Eidgenössisches Departement des Innern EDI

20 28/17 KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG



BAG-Bulletin 28 vom 10. Juli 2017

22 28/17 BETÄUBUNGSMITTEL

 

Die Geschäftsstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK, Abteilung Ambulatorium für Folter- 
und Kriegsopfer SRK und Gesundheitsversorgung für Sans-Papiers, mit Arbeitsort in Bern-Wabern 
sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine 

Ärztliche Leitung Ambulatorium SRK (50-100%) 
sowie eine/n 

Fachärztin / Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie (20-100%) 
Im Ambulatorium SRK erhalten Überlebende von Folter, Krieg und Vertreibung unabhängig von ihrem 
Aufenthaltsstatus und ihrem Alter medizinische, psychotherapeutische sowie psychosoziale Beratung, 
Behandlung und Begleitung. Die Gesundheitsversorgung für Sans-Papiers bietet Sans-Papiers, welche 
im Raum Bern wohnen, niederschwellige medizinische Grundversorgung und Gesundheitsberatung in 
vertraulichem Rahmen an.  

Die genaue Ausgestaltung der Funktion wird entsprechend der Stellenprozente angepasst. 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den detaillierten Stellenausschreibungen auf unserer Web-
seite unter https://www.redcross.ch/de/jobs-im-inland. Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Schweizerische Rote Kreuz ist die wichtigste humanitäre Organisation der Schweiz und Teil der welt-
weiten Rotkreuzbewegung. Die Geschäftsstelle des SRK in Bern/Wabern erbringt in der Schweiz und in 
rund 30 weiteren Ländern professionelle und bedürfnisgerechte Leistungen für verletzliche Menschen. Sie 
ist zudem Kompetenzzentrum und Dienstleistungs-Erbringerin für das gesamte SRK mit Rotkreuz-Kantonal-
verbänden, Rotkreuz-Rettungsorganisationen und Rotkreuz-Institutionen. 

 

Das Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer SRK ist eine Abteilung des Departementes Gesundheit 
und Integration, in welcher traumatisierte Flüchtlinge und deren Familien psychiatrische, psychotherapeu-
tische und psychosoziale Hilfe erhalten. 
 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n  

Fachärztin / Facharzt Psychiatrie und Psychotherapie (20-100%) 

Ihr Wirkungsfeld 
− Selbständige psychiatrisch-psychotherapeutische Arbeit in enger Zusammenarbeit mit  

einem erfahrenen interdisziplinären Team. 
− Indikationsstellung zur Psychotherapie und konsiliarische Abklärungen  
− Durchführung von spezifischen Gruppentherapieangeboten für traumatisierte Patienten/innen  
− Regelmässige Teilnahme an Fallbesprechungen, Supervisionen und internen Weiterbildungen 

(Die genaue Ausgestaltung der Funktion wird entsprechend der Stellenprozente angepasst.) 

Ihr Profil 
− Sie sind eine engagierte Persönlichkeit mit abgeschlossener FMH-Ausbildung in Psychiatrie  

und Psychotherapie oder mit einem äquivalenten, in der Schweiz anerkannten ausländischen Weiterbil-
dungsdiplom, sowie Berufsausübungsbewilligung für den Kanton Bern  
(Voraussetzungen für die Bewilligung unter: http://www.gef.be.ch/gef/de/index/gesundheit/gesundheit/ge-
sundheitsberufe/aerztinnen_aerzte.html)  

− Sie sind gerne in einem interdisziplinären Behandlungsteam tätig und an der anspruchsvollen Arbeit mit 
traumatisierten Flüchtlingen interessiert, wobei Sie idealerweise Erfahrung im Migrations- und Traumab-
ereich mitbringen 

− Teamfähige, offene, belastbare Persönlichkeit mit guter Kommunikationsfähigkeit 
− Hohes Verantwortungsbewusstsein und Flexibilität 
− Sehr gute Deutschkenntnisse (mündlich und schriftlich C2) und gute Sprachkenntnisse (B2) in Franzö-

sisch und Englisch (weitere Sprachen von Vorteil) runden Ihr Profil ab 

Unsere Leistungen 
− Nicht alltägliches und interessantes Wirkungsfeld; Sinnhaftigkeit der Arbeit 
− Geregelte Arbeitszeiten (keine Nacht- oder Wochenenddienste) 

Ihr Weg zu uns 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Arbeits-
zeugnisse, Diplome), die Sie bitte z.Hd. Frau Anne Wabitsch Boss, an personal@redcross.ch senden. Für 
weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Julia Harsch, ärztliche Leitung (+41 58 400 47 59), zur Verfügung. 
 

Rezeptsperrung

Swissmedic, Abteilung Betäubungsmittel

Rezeptsperrung
Folgende Rezepte sind gesperrt

Kanton Block-Nrn. Rezept-Nrn.

Zürich 218522D  5463039

Zürich 231922D 5798046

Zürich 186829D 4670710

 4670711 

4670713 

4670715 

4670718 

4670720 

4670723
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